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Amt Brück
- Der Amtsdirektor -

Eingang im Sitzungsbüro: Beschluss-Nr.: A-00-20/2024

Aktenzeichen:

Amt: Büro des Amtsdirektors zu behandeln in:

Datum: 29.10.2024 öffentlicher Sitzung X

Version: 1 nicht öffentl. Sitzung

Betreff:Vermietung des Tageslichtbeamers mit Leinwand für Vereine, die Gemeinden des
Amtsgebietes Brück sowie die Stadt Brück 

Kurzinfo zum Beschluss  

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Gesamtkosten:  Jährliche Folgekosten:  

Finanzierung
Eigenanteil:

 Objektbezogene
Einnahmen:

Einnahmen gemäß
Benutzungssatzung

Haushaltsbelastung:  

Veranschlagung: Nein mit  

Produktkonto: FinanzH: ErgebnisH:

geprüft und bestätigt:
Unterschrift Kämmerer

geprüft und bestätigt:
Amtsleiter Amtsdirektor

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

FA 1
AmtsA 1

O  Weitere Beratungsfolgen auf der 2. Seite
 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender des AA
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Beschluss-Nr.: A-00-20/2024

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Der Amtsausschuss beschließt, dass der Tageslichtbeamer mit Leinwand des Amtes Brück
an Vereine, die Gemeinden im Amtsgebiet Brück und die Stadt Brück ausgeliehen werden
kann. Dazu wird eine entsprechende Vereinbarung getroffen.

 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender des AA

Begründung

Das Amt  Brück  ist  Eigentümer  eines  Tageslichtbeamers  mit  Leinwand.  Es  besteht  das
Interesse, den  Tageslichtbeamer  mit  Leinwand an  Vereine,  die  Gemeinden im Amtsgebiet
Brück und  die  Stadt  Brück  zu  entleihen.  Dies  bedarf  jedoch  der  grundsätzlichen
Zustimmung des Amtsausschusses.

Die Benutzungssatzung und der Mietvertrag werden als Anlage beigefügt. 


